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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung empfiehlt folgenden Beschluss: 

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der finanziellen Unterstützung für die 
Tanzkompanie Interactions 2022 – 2024 mit einem Maximalbetrag von jährlich 60.000 Euro 
zu. Die Mittel werden außerplanmäßig in 2022 bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus dem 
Teilhaushalt des Kulturamts (10.000 Euro aus Livemusik-Förderung) sowie im Rahmen 
des Jahresabschlusses 2022 (50.000 Euro). 

Eine entsprechende Veranschlagung in 2023 und 2024 erfolgt im Rahmen der 
Haushaltsplanaufstellung 2023/2024 – unter Beachtung der Gesamtfinanzierbarkeit des 
städtischen Haushalts. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 jährlicher Zuschuss Tanzkompanie INTER-ACTIONS 2022 - 
2024 

60.000 

Einnahmen:  
  
Finanzierung:  

 2022 Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel mit Deckung 
bei 

60.000 

- Kulturamt (aus Livemusik-Förderung) 10.000 
- Die Deckung der Restmittel erfolgt im Rahmen des 
Jahresabschlusses 2022 

50.000 

 2023/2024: Veranschlagung in 2023 und 2024 im Rahmen 
der Haushaltsplanaufstellung – unter Beachtung der 
Gesamtfinanzierbarkeit des städtischen Haushalts. 

 

Folgekosten:  
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Zusammenfassung der Begründung:   

Die Tanzkompanie INTER-ACTIONS hat einen Antrag auf Neuaufnahme in die institutionelle 
Förderung für 2022 gestellt. Es gibt jetzt eine Zusage des Landes Baden–Württemberg auf 
eine dreijährige Förderung, wenn die Rahmenbedingungen einer städtischen Förderung 
geschaffen werden sollten. Hinzu kam nach Verabschiedung des Haushalts 2021/22 die 
Zusage einer umfangreichen Komplementärförderung aus Bundesmitteln für die Jahre 
2022 bis 2024. 

Die Stadt schlägt aufgrund der positiven Entscheidung von Bund und Land zugunsten der 
Tanzkompanie vor INTER-ACTIONS mit jährlich 60.000 € 2022 – 2024 zu fördern. 
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Begründung:  

Aufgrund der Nachfrage aus dem Ausschuss für Kultur und Bildung am 01.07.2021 wird über die 
aktuelle Situation des Tanzensembles „INTER-ACTIONS“ informiert. Aufgrund der Zusage vom Land 
Baden-Württemberg einer Ko-Förderung und der zwischenzeitlich eingetroffenen Zusage einer 
Komplementärförderung des Bundes aus dem Fonds „TANZPAKT Stadt-Land-Bund“ empfiehlt die 
Verwaltung eine jährliche Förderung von INTER-ACTIONS 2022 – 2024. 

1. E ntwicklung der Tanzkompanie INTER_ACTIONS 

Die Tanzkompanie INTER-ACTIONS produziert seit 2015 in Heidelberg und wurde bislang regelmäßig 
durch die allgemeine Projektförderung und den KulturLabHD-Fonds bezuschusst. Die Heidelberger 
Produktionen wurden zweimal mit dem Tanz- und Theaterpreis der Stadt Stuttgart und des Landes 
Baden-Württemberg ausgezeichnet und gastierten erfolgreich bundesweit und international. 

Neben projektbezogenen Zuschüssen durch die Stadt Heidelberg hat sich die Kompanie INTER -
ACTIONS vorbildlich und erfolgreich um Einwerbung von weiteren Drittmitteln bemüht und wurde in 
der Vergangenheit beispielsweise durch das Land BW (LafT-Konzeptionsförderung) und den Bund 
(Fonds Darstellende Künste, DIS-Tanzen & Tanzpakt Reconnect im Rahmen des Corona-
Hilfsprogramms „Neustart Kultur“) bezuschusst. 

Durch eigene Initiative, flankiert durch einen Mietkostenzuschuss der Stadt Heidelberg, konnte 
INTER-ACTIONS einen durch die Epple Immobilien GmbH gesponserten Probenraum bis Ende 2022 
einrichten, von dem neben der Kompanie weitere freie Tanzschaffende Heidelbergs profitieren, indem 
dieser intensiv von der Heidelberger Tanzszene kostenfrei genutzt wird. Entsprechend des Antrags 
von INTER-ACTIONS kommen allein hierbei jährlich 27.300 € neben der Kompanie INTER-ACTIONS 
durchgängig weiteren Heidelberger Tanzakteuren durch Nutzung des Tanzstudios zugute (Miete, 
Studioorganisation, Reinigung, Müllgebühren & Verbrauch, Internet sowie inhaltliche Angebote für die 
freie Szene). 

Das inhaltliche Format „Building Actions“ der Kompanie, das auch der allgemeinen Nutzung des 
Tanzstudios durch die Heidelberger Tanzszene zugrunde liegt, konnte bislang durch seinen 
partizipativen Ansatz einen hohen Grad an aktiver Beteiligung von Heidelberger Bürgerinnen und 
Bürgern in Form von Teilhabe am Entstehungsprozess tanzkünstlerischer Produktionen erzielen und 
– in Ergänzung der wertvollen Arbeit der Tanz-Allianz und des Choreographischen Centrums – die 
öffentliche Identifikation mit Tanzkunst aus Stadt und Region stärken. 
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2. Komplementärfinanzierung Stadt-Land-Bund 

Das Land Baden-Württemberg hat INTER-ACTIONS 2020 für seine „Exzellenzförderung“ im Rahmen 
der „Tanzförderung BW“ als eine von drei Baden-Württembergischen Kompanien vorgeschlagen; 
Voraussetzung ist eine kommunale Komplementärförderung im Verhältnis 2:1 (Stadt:Land). Das 
Vorhaben einer Ko-Finanzierung der Kompanie durch das Land in Höhe von 30.000 Euro jährlich über 
den Zeitraum von drei Jahren ab 2022 wurde seitens des Landes in einem Schreiben am 20.04.2021 
noch einmal bekräftigt. 

Mit Eingang vom 7.10.2021 wurde INTER-ACTIONS zudem eine dreijährige Förderung durch 
Bundesmittel aus dem Fonds „TANZPAKT Stadt-Land-Bund“ in Höhe von insgesamt 190.000 Euro 
positiv beschieden. Diese Förderung ist von der finanziellen Beteiligung durch Kommune und Land 
abhängig. 

Ohne eine städtische Beteiligung über drei Jahre wäre eine gesicherte und nachhaltig finanzierte 
Entwicklungsperspektive der qualitätsvollen und für die gesamte Heidelberger Tanzszene 
aktivierenden Arbeit der Kompanie INTER-ACTIONs nicht gegeben, die komplementäre Förderung aus 
Landes- und Bundesmitteln in Höhe von insgesamt 280.000 Euro auf drei Jahre entfiele. Es würde die 
Abwanderung von INTER-ACTIONS aus Heidelberg, was sowohl als spürbarer Verlust an (tanz-
)künstlerischer Expertise und Qualität als auch als deutlicher Rückschritt Heidelbergs als „Tanzstadt“ 
mit einer aktiven, synergetisch kooperierenden freien Tanzszene zu bewerten wäre.  

Die Stadt schlägt daher vor, die Tanzkompanie INTER-ACTIONS 2022 – 2024 mit jährlich 60.000 Euro 
zu fördern. 

Für 2022 werden hierfür außerplanmäßige Mittel bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus dem 
Teilhaushalt des Kulturamts (10.000 € aus Livemusik-Förderung) sowie im Rahmen des 
Jahresabschlusses 2022 (50.000 €).  

Eine entsprechende Veranschlagung in 2023 und 2024 erfolgt im Rahmen der 
Haushaltsplanaufstellung 2023/2024 – unter Beachtung der Gesamtfinanzierbarkeit des städtischen 
Haushalts. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
N ummer/n: 
( C odierung)  

+  /  - 
b e rührt: 

Z i el/e: 

KU 2 + Kulturelle Vielfalt unterstützen 
KU 3 + Qualitätsvolles Angebot sichern 
KU 4 + Freiraum für unterschiedlichste, kulturelle Ausdrucksformen 

  Be gründung: 

   

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
Wolfgang Erichson 
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